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1
Einleitung

Mitte 2008 setzte der bisher in der Ge-
schichte der Bundesrepublik Deutschlands
stärkste wirtschaftliche Abschwung ein. Der
erhoffte konjunkturelle Aufschwung ist der-
zeit nicht in Sicht. Die Wirtschafts- und Fi-
nanzpolitik sind gefordert. Zwei „Konjunk-
turpakte“ wurden mittlerweile beschlossen.
Umstritten ist, ob ein drittes Paket nützlich
sein könnte. Arbeitsmarktpolitik kann hier
nur unterstützen. Sie kann, wo möglich, Ar-
beitslosigkeit vermeiden helfen und im Blick
auf den vielleicht erst 2010 einsetzenden
Aufschwung einem mittelfristig absehbaren
Fachkräftemangel mit der Förderung von
Qualifizierungsmaßnahmen vorbeugen.

Im Mittelpunkt der aktuellen arbeits-
marktpolitischen Diskussion steht das kon-
junkturelle Kurzarbeitergeld (Kug) nach
§§ 169ff. SGB III. Mit diesem klassischen
Instrument der Arbeitsmarktpolitik sollen
Entlassungen vermieden, d.h. bei voraus-
sichtlich nur vorübergehendem Arbeits-
und Entgeltausfall sollen bestehende so-
zialversicherungspflichtige Beschäftigungs-
verhältnisse gesichert werden. Mit ver-
gleichbarer Zielsetzung wurde im Jahr 2006
das Saisonkurzarbeitergeld nach § 175 SGB
III eingeführt. Eine andere Zielsetzung hat
das Transferkurzarbeitergeld (2004 einge-
führt als Modifikation des vorherigen
Struktur-Kug). Es dient ausdrücklich nicht
der Beschäftigungssicherung, sondern der
Organisation von Übergängen in neue Be-
schäftigungsverhältnisse nach einem end-
gültigen Arbeitsausfall.

ten Schritt (Abschnitt 4) wird die Um-
setzung der seit Anfang 2009 neuen För-
derung von Qualifizierungsmaßnahmen
während konjunktureller Kurzarbeit erör-
tert. Abschließend werden Schlussfolge-
rungen zum Wirkungspotenzial der Neu-
regelungen konjunktureller Kurzarbeit ge-
zogen (Abschnitt 5).

2
Inanspruchnahme von
Kurzarbeitergeld in der
Vergangenheit

In den Rezessionen der 1970er und 1980er
Jahre kletterte die Zahl der Kurzarbeiten-
den im früheren Bundesgebiet auf ein bis
2008 in Westdeutschland (mit Ausnahme
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Mit den zum Jahresbeginn 2009 in Kraft
getretenen und mittlerweile ausgebauten
Regelungen zur Erleichterung der Inan-
spruchnahme des konjunkturellen Kurz-
arbeitergeldes wurde die Erwartung ver-
bunden, ansonsten in großem Umfang
drohende Arbeitslosigkeit vermeiden und
eine tragfähige Brücke über das konjunk-
turelle Tal bauen zu können. In der politi-
schen und wissenschaftlichen Diskussion
werden aber auch Bedenken vorgetragen.
Dies betrifft die Sorge um Mitnahmeeffek-
te. Vor allem aber sei bei einer länger an-
dauernden Krise auf dem Arbeitsmarkt das
Instrument der konjunkturellen Kurzar-
beit überfordert, behindere möglicherwei-
se einen erforderlichen wirtschaftsstruktu-
rellen Wandel. Kurzarbeit verzögere dann
lediglich den Eintritt in Arbeitslosigkeit
und blockiere eine möglichst frühzeitige
Suche nach neuer Beschäftigung (z. B. Eich-
horst/Marx 2009, S. 327f.).

Kurzarbeit, insbesondere konjunktu-
relle Kurzarbeit, ist bis heute nur ein Rand-
thema der Arbeitsmarktforschung. Nur
wenige Studien liegen vor und können zur
Einschätzung ihres Wirkungspotenzials
herangezogen werden. Im Folgenden steht
die konjunkturelle Kurzarbeit im Zentrum
des Interesses.1 Zunächst wird der Einsatz
von Kurzarbeit in der Vergangenheit be-
trachtet (Abschnitt 2), um die aktuelle Er-
leichterung der Inanspruchnahme besser
einschätzen zu können. Anschließend wer-
den die Neuregelungen kurz charakterisiert
(Abschnitt 3.1), die mit ihnen verbunde-
nen offenen Fragen aufgeworfen und es
wird im Blick auf die aktuelle Umsetzung
und den Stand der Forschung nach Ant-
worten gesucht (Abschnitt 3.2). Im nächs-
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1 Strukturelle Kurzarbeit wurde anlässlich ihres um-
fangreichen Einsatzes nach der Wende in Ost-
deutschland empirisch näher untersucht (Bessel-
mann et al. 1993; Völkel 1997). Transferkurzarbeit
war Gegenstand einer Wirkungsanalyse im Rah-
men der Hartz-Evaluation (IZA/DIW/infas 2006).
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von 1993) bislang unerreichtes Niveau.2 Im
jahresdurchschnittlichen Bestand von 1975
waren es 773.000 Kurzarbeitende mit ei-
nem Anteil von 3,8 % an allen sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäftigten, im Jahr
1983 675.000 mit einem Anteil von 3,4 %.
Bis Anfang der 1990er Jahre wurde dies als
problematisches Wechselbad von Kurzar-
beit und Überstunden diskutiert (Deeke
2005a, S. 6).

Im Jahr 1993 erhöhte sich die Anzahl
der aus konjunkturellen Gründen Kurzar-
beitenden im Westen noch einmal auf rund
750.000 Personen und ging dann kräftig
zurück. Erst in der Rezession der Jahre 2002

und 2003 stieg die Kurzarbeit vorüberge-
hend wieder an, aber nur auf den Höchst-
stand von 141.000, und verharrte danach
auf einem relativ niedrigen Niveau (Abbil-
dung 1).

Der Einsatz von Kurzarbeit hatte zur
Zeit der Wende in Ostdeutschland eine an-
dere Funktion als im Westen. Mit bis Ende
1991 geltenden Sonderregelungen gab es
im Jahresdurchschnitt 1991 rund 1,6 Mio.
Kurzarbeitende (Abbildung 2). Angesichts
der zusammenbrechenden Wirtschafts-
struktur und ungewissen Zukunft handel-
te es sich bei diesem Einsatz von Kurzarbeit
vor allem um einen sozialpolitisch inten-

dierten „Fallschirm“ (Völkel 1997), der 
etwas modifiziert bis 1993/94 zwar auf
niedrigerem Niveau, aber immer noch re-
lativ umfänglich eingesetzt wurde. Diese
strukturelle Kurzarbeit wurde in den Fol-
gejahren weiterhin modifiziert (vgl. oben)
und bis heute wie im Westen nur relativ
wenig genutzt. Die hier interessierende
konjunkturelle Kurzarbeit hatte dagegen
im Osten von Beginn an keinen nennens-
werten Stellenwert und schwankte seit der
zweiten Hälfte der 1990er Jahre jahres-
durchschnittlich zwischen 20.000 und
40.000 Personen. Aufgrund der ostdeut-
schen Sonderentwicklung wie auch der an-
deren Konditionen und Ziele von Kurzar-
beit zur Zeit der Wende sind Schlussfolge-
rungen auf das Wirkungspotenzial der 
aktuell konjunkturell begründeten Kurzar-
beit sachlich unangemessen.

Dass Kurzarbeit seit Mitte der 1990er
Jahre im Westen und im Osten nur in rela-
tiv geringem Umfang eingesetzt wurde,
hatte mehrere Ursachen (vgl. Deeke 2005b,
S. 176ff.). Die konjunkturell bedingten Ein-
brüche auf dem Arbeitsmarkt waren weni-
ger stark ausgeprägt. Der wirtschaftliche
Strukturwandel weg von traditionell kurz-
arbeitintensiven Branchen wie der Mon-
tanindustrie trug ebenfalls dazu bei.Vor al-
lem aber dürften die Verteuerung der Kurz-
arbeit für die Betriebe ab 1994 und erhöh-
te Anforderungen an Vorleistungen des
Betriebes und der Belegschaft als Bedin-
gung für den Bezug von Kurzarbeitergeld
ausschlaggebend gewesen sein.

Seit 1994 mussten die Betriebe die
Beiträge zur Sozialversicherung bezogen
auf 80 % des Entgeltausfalls vollständig
tragen, also neben dem Arbeitgeberanteil
auch den entsprechenden Arbeitnehmer-
anteil zahlen. Die mit der Verpflichtung zur
Entgeltfortzahlung in Urlaubszeiten und
Feiertagen ohnehin anfallenden Remanenz-
kosten wurden so nicht unerheblich er-
höht. Damit wurde zugleich der Einsatz
funktionaler Äquivalente interner Flexibi-
lität für Betriebe mit absehbar vorüber-

2 Die Kurzarbeiterzahlen bis Ende der 1980er Jahre
bezogen sich mit wenigen Ausnahmen nur auf
konjunkturell bedingte Kurzarbeit. Strukturelle
Kurzarbeit wurde erst 1988 im Arbeitsförderungs-
gesetz (AFG) auf eine gesetzliche Grundlage ge-
stellt und erst ab 1992/93 statistisch ausgewiesen.
Die hier und im Folgenden aufgeführten Zahlen zur
Entwicklung der Kurzarbeit hat H.-U. Bach aus
dem von ihm im IAB erarbeiteten Fundus von
Langzeitreihen von Daten der BA beigesteuert.

Abb. 1: Kurzarbeit in Westdeutschland (ohne Berlin)
1991 bis 2008 - Kurzarbeiter in Tsd. -
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Quelle: IAB (Bach), vgl. Fußnote 2.
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Abb. 2: Kurzarbeit in Ostdeutschland (mit Berlin) 1991 bis 2008
- Kurzarbeiter in Tsd. -

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

Kug insgesamt
Konjunktur-Kug
Saison-Kug
Struktur-/Transfer-Kug

K
ur

za
rb

ei
te

r 
in

 T
sd

.

Quelle: IAB (Bach), vgl. Fußnote 2.
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gehendem Arbeitsausfall attraktiver (Aus-
gleich von Schwankungen über Arbeits-
zeitkonten, Vereinbarungen zu befristeten
Arbeitszeitverkürzungen ohne Lohnaus-
gleich u. a.).

Zunächst „untergesetzlich“, dann mit
der Einführung des SGB III im Jahr 1998
explizit im Gesetz wurde die bisherige Be-
stimmung präzisiert, dass der wirtschaft-
lich bedingte Arbeitsausfall unvermeidbar
sein muss. Laut § 170 Abs. 4 ist ein Arbeits-
ausfall unter anderem dann nicht unver-
meidbar, wenn er durch Urlaubsgewäh-
rung oder durch die Nutzung von im Be-
trieb zulässigen Arbeitszeitschwankungen
ganz oder teilweise kompensiert werden
kann. In der Regel kann also vor der Bewil-
ligung der Kurzarbeit bzw. Zahlung von
Kurzarbeitergeld verlangt werden, dass
ausstehender Urlaub genommen wird, Ar-
beitszeitguthaben aufgelöst werden und –
wenn z. B. tarifvertraglich möglich – sogar
eine Arbeitszeitverkürzung mit Entgelt-
minderung eingeführt wird. Kurzarbeit
kann so vermieden oder in ihrem Umfang
verringert werden (zu den weiteren gesetz-
lichen Regelungen vgl. Übersicht 1).

3
Erleichterung der 
Inanspruchnahme von
Kurzarbeitergeld seit 
Anfang 2009

3.1 NEUE REGELUNGEN

Mit Wirkung ab 1.2.2009 wurde ein neuer
§ 421t in das SGB III eingeführt, mit dem
befristet bis Ende 2010 die Inanspruch-
nahme des Kurzabeitergeldes bei vorüber-
gehendem Arbeitsausfall erleichtert wer-
den soll. Dies wurde im Juni nochmals
geändert. Zuvor wurde bereits mit Rechts-
verordnung die maximale Bezugsfrist des
konjunkturellen Kurzarbeitergeldes um
sechs Monate auf 18 Monate verlängert
und im Mai 2009 dann auf 24 Monate.Wei-
tere Neuregelungen zielen auf eine Erleich-
terung der leistungsrechtlichen Verfahren
zur Kurzarbeit (Übersicht 2 und 3).

Damit wurde an Stellschrauben ange-
setzt, die, wie oben gezeigt, seit Mitte der
1990er Jahre zur relativ geringen Inan-
spruchnahme des konjunkturellen Kurz-
arbeitergeldes beigetragen hatten. Dies be-
trifft vor allem die nun hälftige Erstattung
der bisher allein vom Arbeitgeber zu tragen-

den Sozialversicherungsbeiträge und die
volle Erstattung,wenn Qualifizierungsmaß-
nahmen für die Kurzarbeitenden durch-
geführt werden. Damit sollten Anreize für
die Einführung von Kurzarbeit als Alter-
native zu Entlassungen und zur produkti-
ven Nutzung der Ausfallzeiten gegeben
werden. Letzteres dürfte aber seit Juli 2009
wieder weitgehend entfallen, weil dann die
volle Erstattung unabhängig von Qualifi-
zierungsmaßnahmen ab dem siebten Mo-
nat möglich ist.3 Mit der zuletzt auf maxi-
mal 24 Monate verlängerten Bezugsfrist
des Kurzarbeitergeldes soll den Betrieben
angesichts der ungewissen wirtschaftlichen
Entwicklung mehr Zeit zur Überbrückung
länger andauernder Auftragseinbrüche ge-
geben werden.

3.2 WIRKUNGEN

INANSPRUCHNAHME

Zum Berichtszeitpunkt liegen die Daten
zum Kurzarbeitbestand nur bis einschließ-
lich März 2009 vor. Nach einem jahres-
durchschnittlichen Bestand 2008 von 57.700
Kurzarbeitenden in 4.360 Betrieben mit
konjunktureller Kurzarbeit nach § 170
SGB III stieg der Bestand bis zum März

3 Besonders großzügig erscheint die spezifische Sub-
vention von Kurzarbeit in Mehrbetriebsunterneh-
men, derzufolge ab 1.7.09 nach sechs Monaten
Kurzarbeit in einem Betrieb bei der Einführung von
Kurzarbeit in weiteren Betrieben bereits von Beginn
an die Sozialversicherungsbeiträge voll erstattet
werden können (vgl. Übersicht 2).

Übersicht 1: Gesetzliche Voraussetzungen für Kurzarbeitergeld (Kug)1
bei vorübergehendem Arbeitsausfall (§§ 169ff. SGB III)
Arbeitsausfall mit Entgeltausfall:
– wirtschaftliche Ursachen /unabwendbares Ereignis
– voraussichtlich vorübergehend
– unvermeidbar
– im Kalendermonat Entgeltausfall von mehr als 10 % des Bruttoentgelts für mindestens ein Drittel 
der Beschäftigten (auch eine Betriebsabteilung gilt als ein Betrieb)
1) Kug für ungekündigte sozialversicherungspflichtige Beschäftigte aus Beitragsmitteln der Arbeitslosenversicherung: mit Kind 67 %,
ohne 60 % der Nettoentgeltdifferenz 

Quelle: Zusammenstellung des Autors.

Übersicht 2: Gesetzliche Neuregelung des Kurzarbeitergeldes (Kug) 
bei vorübergehendem Arbeitsausfall für 2009/2010
SGB III (neuer § 421t ab 1.2.09, geändert zum 1.7.09)
– alternativ zum Drittelerfordernis Kug auch möglich, wenn weniger als ein Drittel der Beschäftigten 
mit mehr als 10 % Entgeltausfall im Anspruchszeitraum (Kalendermonat)
– Erstattung von 50 % der bisher allein vom AG zu tragenden Sozialversicherungsbeiträge (SVB)
– volle Erstattung der SVB, wenn Qualifizierung während der Kurzarbeit im zeitlichen Umfang von 
mindestens 50 % der Ausfallzeit stattfindet, ab 1.7.09 volle Erstattung ohne Vorbedingung ab siebten
Monat Kurzarbeit (bei Mehrbetriebsunternehmen nach sechs Monaten in einem Betrieb, in weiteren 
Betrieben schon ab ersten Monat)
– Verzicht auf vorherige Minusstunden bei im Betrieb entsprechend möglicher Arbeitszeitflexibilität als
Kug-Voraussetzung 
– bei Einführung von Kurzarbeit nach vorangehender kollektivvertraglich geregelter Absenkung von 
Arbeitszeit und Entgelt „als-ob“-Bemessung des Sollentgelts 

ANÜ (Ergänzung des § 11 Abs. 4 ab 1.2.09)
– Kug bei zeitweisem Arbeitsausfall beim Entleiher möglich (Anzeige des Verleihers)

Quelle: Zusammenstellung des Autors.

Übersicht 3: Untergesetzliche Neuregelung des Kurzarbeitergeldes (Kug)
bei vorübergehendem Arbeitsausfall 
Verordnungen des BMAS:
– Verlängerung der Bezugsfrist des Kug auf zunächst längstens 18 Monate für alle Arbeitnehmer, 
deren Anspruch bis 31.12.09 entstanden ist, im Mai 2009 dann Verlängerung auf 24 Monate

Begleitende Verfahrensvereinfachung:
– Vereinfachung der Kug-Anzeige und des Leistungsantrags auf Kug
– Vereinfachung der Anzeigenprüfung

Quelle: Zusammenstellung des Autors.
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gestellt und beantwortet werden. Gelingt es
mit der Verlängerung der maximalen Be-
zugsfrist der Kurzarbeit, das Ufer des wirt-
schaftlichen Aufschwungs zu erreichen?
Die Antwort darauf wird primär davon ab-
hängen, ob und wann es zum Aufschwung
kommt und inwieweit die Wirtschafts- und
Finanzpolitik dazu beitragen. Bezogen auf
Kurzarbeit geht es um zwei Fragen: Kön-
nen die kurzarbeitenden Betriebe die mit
Kurzarbeit generell verbundenen Kosten
auch für längere Zeit tragen (z. B. bis zu 24
Monate)? Und wenn dies nicht zuletzt auf-
grund der ab 1. Juli 2009 möglichen vollen
Übernahme der Sozialversicherungsbeiträ-
ge seitens der BA ohne weitere Bedingun-
gen ab dem siebten Kurzarbeitsmonat in
vielen Fällen machbar sein sollte – inwie-
weit ist dies mit strukturkonservierenden
Effekten verbunden?

Mit Kurzarbeit verringern die Betriebe
ihre Lohnkosten, es verbleiben aber die 
Remanenzkosten. Dies gilt auch, wenn sie
von den Sozialversicherungsbeiträgen voll-
ständig entlastet werden. Für arbeitsfreie
Zeiten mit Entgeltanspruch fallen weiter-
hin Lohnkosten an, und in einigen Wirt-
schaftszweigen und Betrieben gibt es bei
Kurzarbeit tarifliche Mindestentgeltgaran-
tien oder eine Aufstockung zum Kurzar-
beitergeld (Bispinck et al. 2009b). Dem ste-
hen alternative Kosten für Lohnzahlungen
in der Kündigungsfrist, für Entlassungen
und für spätere Wiedereinstellungen ge-
genüber. Die Einführung von Kurzarbeit
belegt, dass sie im betrieblichen Kalkül
günstiger erscheint. Die Annahme, dass
nicht alle Betriebe bzw. Unternehmen trotz
ihrer Entlastung durch das Kurzarbeiter-
geld eine länger andauernde Kurzarbeit
durchstehen werden, ist plausibel, kann
aber nicht vorab entschieden werden. Dies
sollte den Betrieben und Beschäftigten
überlassen bleiben. Erst empirische Stu-
dien könnten zeigen, wie sich das betrieb-
liche Kalkül in Abhängigkeit von der Lauf-
zeit der Kurzarbeit und der Finanzkraft des
Unternehmens einerseits und den Chan-
cen auf eine mehr oder weniger schnelle
Wiederaufnahme von Vollarbeit anderer-
seits vor dem Hintergrund branchen- und
regionalspezifischer Marktkonstellationen
darstellt. Weil Kurzarbeit in der Arbeits-
marktforschung bislang wenig interessier-
te, fehlen aktuell entsprechende Erhebun-
gen und Analysen zu ihrer Praxis in der
Vergangenheit.

Auch mit Blick auf die Frage, ob eine
Ausweitung von Kurzarbeit bis zu 24 Mo-

schnittlichen Arbeitsausfall von 32,5 % ein
Beschäftigungsäquivalent von 362.000 Per-
sonen geschätzt werden. Wird berücksich-
tigt, dass ohne Kurzarbeit von diesen Per-
sonen rund 75 % in offene Arbeitslosigkeit
wechseln würden (der Rest in die Stille Re-
serve – so geschätzt in Anlehnung an den
Anteil an Unterbeschäftigung 2008), kann
von einer Entlastung der Arbeitslosenzahl
in Höhe von ungefähr 272.000 Personen
ausgegangen werden.

Das wichtigste empirische Problem die-
ser Schätzung besteht in der Annahme, dass
es zu Entlassungen im Umfang des Beschäf-
tigtenäquivalents gekommen wäre. Dies ist
jedoch nicht sicher. Statt einer pauschalen
Grobrechnung wären z. B. nach Betriebs-
größe und Wirtschaftszweigen differenzier-
te Entlassungsrisiken in Betracht zu ziehen.
Zudem können Entlassungen mit anderen
Varianten betriebsinterner Flexibilität ver-
mieden werden. Prominente Beispiele sind
„betriebliche Bündnisse für Arbeit“ und
Beschäftigungssicherungsabkommen, die
den Ergebnissen einschlägiger empirischer
Studien zufolge durchaus relevante be-
schäftigungsstabilisierende Effekte haben
können (z. B. Massa-Wirth/Seifert 2004).
Ob diese früheren Befunde auch für die ak-
tuelle Krisensituation und die damit ver-
bundene neue Verhandlungskonstellation
in den Betrieben und zwischen den Tarif-
partnern gelten, ist fraglich. Aber immer-
hin sind nach wie vor zahlreiche tarifliche
Vereinbarungen z. B. zu einer vorüberge-
henden Arbeitszeitverkürzung ohne Lohn-
ausgleich in Kraft (Bispinck et al. 2009a).

Zudem besteht das Problem einer even-
tuellen Mitnahme des Kurzarbeitergeldes.
Dieses Risiko hat Konsequenzen für die
Einschätzung des Beschäftigungsäquiva-
lents. Wenn Betriebe aufgrund der erleich-
terten Verfahren bei Beantragung und Be-
willigung vorhandene Arbeitszeitpuffer,
deren Abbau Voraussetzung für die Gewäh-
rung von Kurzarbeitergeld ist, nicht reali-
sieren, sondern durch Kurzarbeit substi-
tuieren, ist der Umfang der Kurzarbeit, d.h.
ihr Vollzeitäquivalent höher als nötig. Dies
wiederum könnte die tatsächliche Entlas-
tung von Arbeitslosigkeit durch Kurzarbeit
überzeichnen.

BRÜCKENFUNKTION ODER 
HEMMNIS IM STRUKTURWANDEL?

Auch das Stichwort „Brückenfunktion der
Kurzarbeit“ verweist auf forschungsrele-
vante Fragen, die derzeit oft nur spekulativ

2009 auf dann 1,112 Mio. Kurzarbeitende
in rund 36.000 Betrieben mit wirtschaft-
lich bedingt vorübergehendem Arbeitsaus-
fall. Mit diesem kräftigen Anstieg der Be-
standszahlen ging ein Rückgang des Ar-
beitsausfalls einher von im März 2008 noch
38,1 % auf 32,5 % im März 2009 (vorläufi-
ge Daten der Bundesagentur für Arbeit
(BA)-Statistik von Ende Mai 2009).

Die BA schätzte in ihrem Monatsbe-
richt für Mai 2009, dass auch im April und
Mai dieses Jahres rund 1,1 Mio. Personen in
konjunktureller Kurzarbeit waren. Das IAB
rechnete in seiner im Juni 2009 aktualisier-
ten Arbeitsmarktprojektion für 2009 wei-
terhin mit einer Zahl der Kurzarbeitenden
in der aktuellen Höhe (Bach et al. 2009).
Für das Jahr 2010 gehen die Autoren von
der Annahme aus, dass „die Möglichkeiten
der flexiblen Arbeitszeitgestaltung … aus-
gereizt sein (dürften). Ebenso werden we-
niger Personen in Kurzarbeit beschäftigt
werden (500.000 im Jahresdurchschnitt) –
zum Teil, weil es nicht mehr notwendig ist,
zum Teil aber auch, weil die Unternehmen
ihre Perspektiven zu pessimistisch beurtei-
len, um alle Kurzarbeiter wieder normal zu
beschäftigen“ (ebd. S. 3f.)

Die hohe Zahl der Kurzarbeitenden in-
diziert, dass die Wirtschaftskrise nun auf
dem Arbeitsmarkt angekommen ist. Zu-
gleich scheint die Erleichterung der Inan-
spruchnahme von Kurzarbeit ein Erfolg zu
sein, allemal dann, wenn man davon aus-
geht, dass auf diese Weise in erheblichem
Umfang Übergänge in offene Arbeitslosig-
keit und damit Kosten von Arbeitslosigkeit
vermieden werden konnten. Die Wirkungs-
kette ist eindeutig, allerdings im quantita-
tiven Effekt nicht genau bezifferbar.

ENTLASTUNG VON ARBEITS-
LOSIGKEIT

In welchem Umfang mit Kurzarbeit von
Arbeitslosigkeit entlastet wird, kann nur
rechnerisch ermittelt werden. Das Institut
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
(IAB) hat dazu bereits vor längerer Zeit ein
Konzept zur Ermittlung des Beschäftigungs-
äquivalents der Kurzarbeit und darauf auf-
bauend der Entlastung der Arbeitslosen-
zahl entwickelt (Autorengemeinschaft 1977,
S. 8). Insbesondere die Entlastungszahl
wird seit einigen Jahren aus methodischen
Gründen nicht mehr ausgewiesen. Bezogen
auf die Zahl von 1,1 Mio. Kurzarbeitenden
aus konjunkturellen Gründen im März 2009
kann mit diesem Ansatz bei dem durch-
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nate ansonsten überzählige Produktions-
kapazitäten stützt, ökonomisch wünschens-
werte Mobilität auf dem Arbeitsmarkt be-
hindert und so überlebte Strukturen kon-
serviert, gibt es empirische Forschungsde-
fizite.4 Mit den Statistikdaten der BA ist
bisher nicht einmal beschreibbar, in wel-
chem Umfang kurzarbeitende Betriebe die
maximal mögliche Bezugsfrist des kon-
junkturellen Kurzarbeitergeldes nutzen.5

Abgesehen von der Möglichkeit zu ent-
sprechenden Fallstudien dürfte der Nach-
weis schwierig sein, dass Kurzarbeit bei ei-
nem als vorübergehend angesehenen Ar-
beitsausfall den wirtschaftlichen Struktur-
wandel behindert.

Argumente, denen zufolge beschäfti-
gungssichernd intendierte Kurzarbeit nicht
entsprechend wirken kann, wenn ein Ar-
beitsplatzabbau unvermeidbar erscheint
(z. B. Eichhort/Marx 2009), gehen fehl, weil
sie außer Acht lassen, dass in diesen Fällen
nicht von einem nur vorübergehenden Ar-
beitsausfall ausgegangen werden kann, die
Voraussetzung für die Einführung kon-
junktureller Kurzarbeit also fehlt. Es könn-
te allenfalls Transferkurzarbeit eingeführt
werden, also ein Instrument mit gänzlich
anderer Zielsetzung (vgl. oben). Manche
Autoren nutzen trotz heute anderer Kondi-
tionen von Kurzarbeitergeld die gleichen
Argumente wie in den 1980er und 1990er
Jahren, als die Unterscheidung von kon-
junktureller und struktureller Kurzarbeit
nicht eindeutig war. Weil damals bei der
Einführung von Kurzarbeit zwar gegebe-
nenfalls für den Betrieb, aber nicht aus
Sicht der Arbeitsmarktpolitik klar unter-
scheidbar war, ob der Arbeitsausfall vor-
aussichtlich nur vorübergehend sein würde
oder ein Arbeitsplatzabbau bevorsteht,
stand das Problem im Raum. Das IAB hat-
te 1993 dazu Gutachten an das Rheinisch-
Westfälische Wirtschaftsinstitut (RWI) und
das Kieler Weltwirtschaftsinstitut (IfW)
vergeben. Darin wurde aufgrund einer
Analyse der konjunkturellen Entwicklung
und des Strukturwandels in den 1970er
und 1980er Jahren gezeigt, dass eine ein-
deutige Unterscheidung zwischen kon-
junktureller und strukturbedingter Kurz-
arbeit ex-ante nicht möglich ist, weil kon-
junkturelle Probleme in der Regel mit em-
pirisch letztlich nur ex-post belegbaren
strukturellen Problemen verbunden sind
(Klodt/Schmidt 1995; Löbbe/Siebe 1995).
Dies hatte beigetragen zur ab 1998 ziel-
orientiert am intendierten Beschäftigungs-
effekt der Kurzarbeit (Beschäftigungssiche-

rung oder Transfer) und nicht mehr an 
den Ursachen des Arbeitsausfalls orientier-
ten Neuregelung der Varianten von Kurz-
arbeit.

Das Argument, mit länger andauern-
der Kurzarbeit würde immer unsicherer,
ob der Arbeitsausfall nur vorübergehend
sein wird, erscheint zwar plausibel. Die Al-
ternative dazu wäre aber der Verzicht auf
die zeitliche Ausweitung der Möglichkei-
ten zu betriebsinterner Flexibilität mit dem
Kurzarbeitergeld, also nicht selten Entlas-
sungen. In einer Situation von Vollbeschäf-
tigung wäre vorstellbar, dass die Entlasse-
nen schnell wieder in Arbeit kommen.
Angesichts der derzeit absehbaren Arbeits-
losigkeit erscheint dies relativ unwahr-
scheinlich, es droht eher Langzeitarbeitslo-
sigkeit. Nur weil grundsätzlich keine völli-
ge Gewissheit über den Erfolg der Kurzar-
beit bei vorübergehend erscheinendem
Arbeitsausfall besteht, sollte nicht das al-
ternative Risiko länger andauernder Ar-
beitslosigkeit eingegangen werden.

Wie bei jedem Einsatz eines Instru-
ments der aktiven Arbeitsmarktpolitik
bleibt zunächst ungewiss, ob die damit ver-
bundenen Ziele in jedem Fall erreicht wer-
den können. Wirkungsanalysen können
bei der Einschätzung der Wahrscheinlich-
keit helfen. Generell fehlen empirische Un-
tersuchungen zu den mittelfristigen Effek-
ten von Kurzarbeit für die Betriebe und Be-
schäftigten. Empirische Hinweise dazu, mit
welchem Ergebnis Betriebe bei schwieriger
konjunktureller Lage Kurzarbeit einsetzen,
finden sich in einer Auswertung des IAB-
Betriebspanel 2003 (Deeke 2005a).

Demnach waren im ersten Halbjahr
2003 2,3 % aller Betriebe in Kurzarbeit, da-
von die Hälfte im Dienstleistungssektor
und überwiegend Kleinbetriebe. Die Mehr-
zahl der Kurzarbeitenden fand sich dage-
gen im Verarbeitenden Gewerbe.6 Die Un-
tersuchung ergab, dass Betriebe mit Kurz-
arbeit ein breiteres Spektrum von Instru-
menten interner und externer Flexibilität
nutzten als Betriebe ohne Kurzarbeit in
vergleichbarer wirtschaftlicher Situation.
Ein wichtiges Ergebnis der Analyse der
quantitativen Beschäftigungsentwicklung
und Fluktuation im Vergleich der Betriebe
mit und ohne Kurzarbeit war, dass mit der
Kurzarbeit offenkundig Entlassungen ver-
mieden wurden und die Beschäftigung sta-
bilisiert werden konnte (ebenda, S. 19ff.).

Die Ergebnisse dieser Untersuchung
stehen jedoch unter Vorbehalt. Nötig wäre
eine Längsschnittuntersuchung der Be-

schäftigungsentwicklung von in ihren rele-
vanten Merkmalen möglichst ähnlichen
Betrieben. Zu beantworten wäre die kon-
trafaktische Frage, was aus dem Betrieb
bzw. seiner Beschäftigungsentwicklung ge-
worden wäre, wenn er keine Kurzarbeit
eingeführt hätte.

4
Qualifizierung während
Kurzarbeit 

4.1 ZWEI FÖRDERANSÄTZE 
BEI VORÜBERGEHENDEM 
ARBEITSAUSFALL

Derzeit gibt es zwei Ansätze zur Förderung
von Qualifizierungsmaßnahmen in der
Zeit des Arbeitsausfalls bei konjunktureller
(und saisonaler) Kurzarbeit: Erstens, im
Rahmen des SGB III § 77 Abs. 2 erfolgt die
volle Übernahme der Weiterbildungskos-
ten von formal gering qualifizierten Be-
schäftigten in Kurzarbeit; zweitens wird in
den Jahren 2009 und 2010 eine Bezuschus-
sung der Weiterbildungskosten von Fach-
kräften in Kurzarbeit aus dem Europäi-
schen Sozialfonds (ESF) im Rahmen einer
Richtlinie des Bundes von Ende 2008 (ESF-
Richtlinie v. 18.12.08 i. d. F. v. 10.03.09) 
ermöglicht. Das Kurzarbeitergeld dient – 
je nach Umfang des Arbeits- und Entgelt-
ausfalls mit unterschiedlichem Gewicht –
der Sicherung des Lebensunterhalts und im
Falle der ESF-Förderung zugleich der Kofi-
nanzierung der ESF-Mittel. Den Betrieben

4 Dies liegt nicht daran, dass lang andauernde Kurz-
arbeit früher nicht möglich gewesen wäre. Für die
Praxis ist die gesetzlich vorgegebene Bezugsfrist
von sechs Monaten seit langer Zeit nicht relevant,
weil sie durch Verordnung seit den 1990er Jahren
regelmäßig auf zwölf, 15 oder 18 Monate verlän-
gert wurde.

5 Kurzarbeit kann ohne Neuantrag mehrfach für bis
zu zwei Monate unterbrochen werden. Die bewil-
ligte Bezugsfrist verlängert sich entsprechend. In
der BA-Statistik wird bisher nur die ununterbro-
chene Dauer von Kurzarbeit ausgewiesen.

6 Nähere Angaben z. B. zur Qualifikation der Kurz-
arbeitenden sind nicht möglich, weil im Fragebo-
gen dazu kein Platz war. Weil der durchschnittliche
Anteil der Kurzarbeitenden an allen sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten der Betriebe mit Kurz-
arbeit nur bei 40 % lag, sind Rückschlüsse aus den
Angaben für die Belegschaft insgesamt nicht
machbar. Deshalb kann mit den Paneldaten leider
nicht gesagt werden, ob z. B. primär eingearbeite-
te angelernte Kräfte oder Höherqualifizierte von
der Kurzarbeit profitierten (Deeke 2005a, S. 11ff.).
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können für die Zeit der Weiterbildung die
seit Februar 2009 nur noch hälftig zu tra-
genden Sozialversicherungsbeiträge von
der BA vollständig erstattet werden. Ab Ju-
li 2009 soll dies nach einem halben Jahr
Kurzarbeit unabhängig davon erfolgen, ob
ein Betrieb dann Qualifizierungsmaßnah-
men durchführt. Damit wird der erst im
Februar eingeführte neue Anreiz für Qua-
lifizierung weitgehend wieder zurückge-
nommen.

Die Förderung der Weiterbildung von
Geringqualifizierten in Kurzarbeit erfolgt
mit Bildungsgutschein und setzt voraus,
dass die Maßnahmen und Träger nach der
Anerkennungs- und Zulassungsverordnung
(AZWV) zugelassen sind. Es sollen Kennt-
nisse vermittelt werden, die auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt verwertbar sind.Vor-
rang gegenüber der zeitlichen Lage und der
Dauer der Maßnahme hat eine eventuelle
Erhöhung der Arbeitszeit oder Rückkehr
zur Vollarbeitszeit. Beides soll nicht durch
die Teilnahme behindert werden.Allerdings
ist in den Fällen, in denen es nach der Wie-
deraufnahme der Vollarbeit aus Sicht des
Betriebes und des Beschäftigten wünschens-
wert erscheint, eine Fortsetzung möglich,
wobei dann die Sicherung des Lebensun-
terhalts mit dem Arbeitsentgeltzuschuss
nach § 235c SGB III erfolgen kann.

Weil mit dem ESF nur an nationale För-
derlücken angeknüpft werden kann, gilt die
ESF-Richtlinie nur für Fachkräfte (nur bei
im Sinne der AZWV nicht zugelassenen be-
triebsbezogenen Maßnahmen auch für Ge-
ringqualifizierte). Gefördert werden kann
die Teilnahme an „allgemeinen Maßnah-
men“, in denen Qualifikationen vermittelt
werden, die auf andere Unternehmen oder
Arbeitsbereiche übertragen werden kön-
nen. Aber auch „spezifische Maßnahmen“
kommen in Betracht, bei denen Qualifika-
tionen vermittelt werden, die nicht oder
nur begrenzt übertragbar sind. Im März
2009 wurde mit einer Änderung der Richt-
linien klar gestellt, dass zwar auch Maß-
nahmen im eigenen Betrieb mit eigenem
Personal gefördert werden können, eine
Förderung aber ausgeschlossen ist, wenn es
sich um Maßnahmen handelt, zu denen
der Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet ist
oder die ohnehin durchgeführt worden
wären. Je nachdem, ob es sich um eine all-
gemeine oder spezifische Maßnahme han-
delt sowie in Abhängigkeit von der Be-
triebsgröße und Personengruppen können
zwischen 25 % und 80 % der Weiterbil-
dungskosten erstattet werden.

4.2 UMSETZUNGSPROBLEME

Die Diskussion über eine Nutzung der Aus-
fallzeiten bei Kurzarbeit für Qualifizie-
rungsmaßnahmen wird seit langer Zeit ge-
führt, im Falle von konjunktureller Kurzar-
beit bis Ende 2008 ohne nennenswerte
praktische Relevanz.7 Vorschläge machten
bereits 1980 Schmid und Semlinger in ihrer
damaligen Untersuchung der Umsetzung
von Kurzarbeit aus strukturellen und aus
konjunkturellen Gründen (Schmid/Sem-
linger 1980, S. 198ff.). In der Folgezeit wur-
den jedoch nur in Ausnahmefällen, vor al-
lem in der Montanindustrie, Qualifizie-
rungsmaßnahmen im Rahmen strukturell
begründeter Kurzarbeit durchgeführt. Erst
mit den Sonderbedingungen struktureller
Kurzarbeit in Ostdeutschland wurden
Kurzarbeitende in größerer Zahl in Quali-
fizierungsmaßnahmen einbezogen. Dies
führte zu einer Diskussion über die Mög-
lichkeiten und Grenzen von Qualifizie-
rungsmaßnahmen auch bei konjunkturel-
ler Kurzarbeit, die Ende 1993 von der BA in
einem Erlass aufgegriffen wurde. Qualifi-
zierungsmaßnahmen wurden darin zwar
im Grundsatz befürwortet, aber in der An-
passung an Lage und Umfang der Ausfall-
zeiten relativ restriktiven Bedingungen un-
terworfen. Eine öffentliche Förderung war
nicht vorgesehen. In der Praxis konjunktu-
reller Kurzarbeit wurde die Empfehlung
der BA kaum aufgegriffen (vgl. Deeke/
Schuler 2003, S. 64ff.).

Dass Betriebe ihre Kurzarbeitenden bei
vorübergehendem Arbeitsausfall ohne öf-
fentliche Förderung relativ selten qualifi-
zieren, bestätigte sich bei Auswertung der
dazu gestellten Frage im IAB-Betriebspanel
2003. Nur 5 % aller Betriebe in Kurzarbeit
führten für nur 3 % der Kurzarbeitenden
entsprechende Maßnahmen durch (Deeke
2005a, S. 32ff.).

Trotz der 2009 neuen Anreize für Qua-
lifizierungsmaßnahmen während Kurzar-
beit bei vorübergehendem Arbeitsausfall
konnte nicht erwartet werden, dass dies in
den ersten Monaten ab Jahresbeginn in
größerer Anzahl aufgegriffen würde. Zu-
nächst stand für die Betriebe wohl die Ent-
lastung durch Kurzarbeit im Vordergrund.
Qualifizierungsmaßnahmen erfordern ei-
nen planerischen und organisatorischen
Vorlauf. Daher überrascht nicht, dass es
nach den – verfahrenstechnisch bedingt –
im Juni noch vorläufigen Angaben der 
BA-Statistik vom Jahresbeginn bis Mai
2009 während konjunktureller Kurzarbeit

nur zu 5.000 Eintritten in ESF-Qualifizie-
rung und 3.400 Eintritten mit SGB-III-Bil-
dungsgutschein gekommen war. Bemer-
kenswert erscheint, dass von den bisher re-
gistrierten ESF-Eintritten mehr als 60 %
auf Betriebe mit weniger als 250 Beschäf-
tigten entfielen.

Aus der Forschung zu betrieblicher
Weiterbildung liegen mittlerweile einige
aktuelle Ergebnisse z. B. zur Beteiligung
unterschiedlicher Personengruppen und
zur betrieblichen Weiterbildungsbereit-
schaft vor (z. B. Leber/Möller 2008). Fragen
zur generellen Reaktion von Betrieben auf
neue Ansätze zur Förderung der Weiter-
bildung ihrer Beschäftigten sind bisher 
nur zum Teil beantwortet (Spitznagel/Lott
2007). Offen ist, welchen Effekt die generel-
le Vollerstattung der Sozialversicherungs-
beiträge nach einem halben Jahr Kurzarbeit
haben wird. Zudem muss die besondere Si-
tuation der Kurzarbeit bei nur vorüberge-
hendem Arbeitsausfall berücksichtigt wer-
den. Die Anforderungen an die Bereitschaft
der Kurzarbeitenden, die Ausfallzeit pro-
duktiv zu nutzen, und an Betriebe und Trä-
ger zu einer flexiblen und kooperativen
Realisierung modularer Weiterbildungsan-
gebote verlangen entsprechend spezifisch
angelegte Anstrengungen und Konzepte
„vor Ort“. Dazu könnte einschlägige empi-
rische Forschung beitragen. Dies betrifft
auch die beim gegebenen Stand der For-
schung empirisch nicht beantwortbare
Frage, welchen Nutzen die Kurzarbeiten-
den mit Qualifizierung im Vergleich zur
kontrafaktischen Nichtteilnahme für ihre
aktuelle und mittelfristige Erwerbsper-
spektive gewinnen (können).8

7 Dagegen wurden Qualifizierungsmaßnahmen wäh-
rend Kurzarbeit nach endgültigem Arbeitsausfall
seit Mitte der 1990er Jahre mit bundesweiten ESF-
Programmen gefördert. Zur in den letzten Jahren
durchaus umfänglichen Inanspruchnahme und zu
den Ergebnissen vgl. Deeke/Ohlert (2009). 

8 Bisher fehlten dafür wichtige Datengrundlagen.
Dies betrifft vor allem die Erfassung der Beschäf-
tigten in konjunktureller Kurzarbeit ohne geför-
derte Qualifizierung, die als Vergleichsgruppe für
Maßnahmeteilnehmer während der Kurzarbeit, die
in Förderdatenbanken registriert werden, heranzu-
ziehen wären (vgl. zu den generellen Datenprob-
lemen einer mikroanalytischen Evaluation von
Kurzarbeit und Qualifizierung am Beispiel Trans-
ferkurzarbeit Deeke/Ohlert 2009).

https://doi.org/10.5771/0342-300X-2009-8-446 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 21.01.2026, 03:27:19. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0342-300X-2009-8-446


452 WSI Mitteilungen 8/2009

5
Schlussfolgerungen

Im Unterschied zu der Anfang der 1990er
Jahre in Ostdeutschland in großem Um-
fang eingesetzten Kurzarbeit bei endgülti-
gem Arbeitsausfall mit einigen darauf be-
zogenen Forschungsprojekten stand die
konjunkturelle Kurzarbeit in Deutschland
bisher nur am Rande des Interesses arbeits-
marktbezogener empirischer Forschung.
Abgesehen von der in den 1970er und
1980er Jahren geführten Debatte über
Wechselbäder von Kurzarbeit und Über-
stunden gab es kaum politische oder wis-
senschaftliche Kontroversen zum Nutzen
der Kurzarbeit, die zu entsprechender em-
pirischer Forschung motiviert hätten.

Wenn nur relativ wenige empirische
Befunde zur Wirkungsweise und zu den
Wirkungen eines arbeitsmarktpolitischen
Instruments vorliegen, dann spricht dies so
lange nicht gegen dessen Einsatz, wie nicht
gewichtige und empirisch gut begründete

Forschungsergebnisse eine Zielverfehlung
belegen. Derartige Belege gibt es für kon-
junkturelle Kurzarbeit nicht; es gibt sie
auch nicht zur Förderung von Qualifizie-
rung während der Ausfallzeiten. Ob Kurz-
arbeit als Brücke zum erhofften Ufer eines
wirtschaftlichen Aufschwungs trägt, kann
ex-ante weder bestimmt noch mit arbeits-
marktpolitischen Instrumenten entschei-
dend beeinflusst werden. Es gibt aber eini-
ge empirische Evidenz dafür, dass Kurz-
arbeit nicht nur aktuell von offener Ar-
beitslosigkeit entlastet, sondern dass sie
tatsächlich eine Brückenfunktion hat, die
mittelfristig betrachtet zur Stabilisierung
von Beschäftigung beitragen kann und so
ökonomische sowie sozialpolitische Schocks
auf dem Arbeitsmarkt vermeiden hilft.
Weitere Forschung könnte zur Optimie-
rung der Umsetzung sowie zur wirkungs-
bezogenen Ausgestaltung konjunkturell
begründeter Kurzarbeit und ihrer produk-
tiven Nutzung mit Qualifizierungsmaß-
nahmen beitragen.

Die aktuellen Neuregelungen zu kon-
junktureller Kurzarbeit erscheinen daher

angesichts der tief greifenden Wirtschafts-
krise angemessen – zumal sie nur befristet
gelten. Allerdings: Mitnahmeeffekte kön-
nen aufgrund der erleichterten Inanspruch-
nahme nicht ausgeschlossen werden. Ver-
schärfte Regelungen, um Mitnahmeeffekte
zu vermeiden, würden jedoch möglicher-
weise den Einsatz des Instrumentes zu stark
hemmen.9 Handlungsbedarf besteht bei
den relativ komplizierten und mit erhebli-
chem bürokratischen Aufwand verbunde-
nen Förderansätzen zur Qualifizierung
während konjunktureller Kurzarbeit. Eine
Vereinfachung des Förderrechts sollte er-
wogen werden. Zudem könnte durch den
Ausbau von Beratungsangeboten „vor Ort“
und mit Qualifizierungsverbünden von
Betrieben vielleicht mehr erreicht werden
als bisher.

9 Zudem hat die BA Prüfungsmöglichkeiten ge-
schaffen und Rückzahlungsforderungen sind mög-
lich. Dies betrifft sowohl das Kurzarbeitergeld sel-
ber als auch z. B. die ESF-Qualifizierung.
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